
Bekanntmachung

2. Änderung  des  BebauungspIanes,,Golfplatz  Groß-Zimmern

Die 2. Änderung des  BebauungspIanes,,Golfplatz  Groß-Zimmern"ist  von der  Gemeinde-

vertretung  am 4 3.05.2026  gemäß  § 10  Abs.  1 des Baugesetzbuchs  (BauGB)  in der  Fas-

sung  der  Bekanntmachung  vom  03.11.2017  (BGBI.  I S. 3634)  als Satzung  beschlossen

worden.  Der  Bebauungsplan  kann  mit  der  Begründung  im Rathaus  der  Gemeinde  Groß-

Zimmern,  Rathausplatz  1, Zimmer  13  (1. OG, Bauverwaltung),  während  der  allgemeinen
Offnungszeiten  eingesehen  werden.

Die allgemeinen  Öffnungszeiten  sind:

montags  von  08.00  Uhr  bis 11.30  Uhr  und  von 13.00  uhr  bis 15.30  uhr

mittwochs  von  08.00  Uhr  bis 11.30  Uhr  und  von  15.00  Uhr  bis 18.00  Uhr

freitags  von 08.00  Uhr  bis 11.30  Uhr

Der  Geltungsbereich  umfasst  die Flurstücke  Gemarkung  Groß-Zimmern  Flur  13 Nr. 54
teilweise  sowie  Nr. 126  teilweise.

Die genaue  Abgrenzung  des räumlichen  Geltungsbereichs  kann  der  nachfolgenden  Karte
entnommen  werden.
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Ober  der  Wannerswiese

Mit  dieser  Bekanntmachung  tritt  der  Bebauungsplan  in Kraft.
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Es wird  darauf  hingewiesen,  dass

1.  eine  nach  § 214  Abs.  1 Satz  1 Nr. 1 bis 3 BauGB  beachtliche  Verletzung  der  dort  be-

zeichneten  Verfahrens-  und  Formvorschriften,

2.  eineunterBerücksichtigungdes§214Abs.2BauGBbeachtIicheVerIetzungderVor-

schriften  über  das  Verhältnis  des  Bebauungsplans  und  des  FlächennutzungspIans

sowie

3.  einenach§214Abs.3Satz2BauGBbeachtlicheMängeIdesAbwägungsvorgangs,

unbeachtlich,  wenn  sie  nicht  innerhalb  eines  Jahres  seit  dieser  Bekanntmachung  schrift-

lich  gegenüber  der  Gemeinde  Groß-Zimmern  unter  Darlegung  des  die  Verletzung  begrün-

denden  Sachverhalts  geltend  gemacht  werden.  Dies  gilt  entsprechend,  wenn  Fehler  nach

§ 214Abs.  2a BauGB  beachtlich  sind.

Hingewiesen  wird:

a)  auf  die  Vorschriften  des  § 44  Abs.  3 Satz  1 und  2 BauGB,  betreffend  die  Geltendma-

chung  von  PIanungsentschädigungsansprüchen  im Falle  von  Vermögensnachteilen

nach  den  §§ 39 - 42 BauGB,  sowie

b)  auf  § 44  Abs.  4 BauGB,  betreffend  das  mögliche  Erlöschen  von  Ansprüchen,  wenn

derAntrag  nicht  innerhalb  einer  Dreijahresfrist  gestellt  wird.

0 9. Juni 2026Groß-Zimmern,  den......................

Mark Pcillmarlrn
Burgermeister
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